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Heinrich gewinnt Prozess am 29. Januar 1932 in erster Instanz… und hat eigentlich doch verloren 
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In Heinrichs Klage in erster Instanz vor dem Arbeitsgericht Wismar prüfte nur die Zulässigkeit der zum 
26. September 19311 ausgesprochene fristlose Kündigung. In der mündlichen Verhandlung am 31. 
Januar 1932 wurde diese als unzulässig abgewiesen, gestand aber der Stadt das Recht auf eine 
ordnungsgemäße Kündigung zu, die zum 31. März 1932 zugegebilligt wurde. Die Stadt wurde zur 
Zahlung der von Heinrich berechneten Gehaltsforderung (bis 31. Januar 1932) in Höhe von 
2428,60 RM verklagt.  
 
Die Verweigerung der vom Arbeitsgericht angeordneten Gehaltsnachzahlung durch die Stadt führte 
zur „Bilderpfändung“ im Rathaus. (siehe dazu weiteres Dokument in der Aufstellung der Original-
Dokumente2) 
 
Heinrichs Anwälte hatten auch die „Fortdauer des Dozentenverhältnisses über den 31. März 1932 
hinaus“ einklagen wollten, doch das Gericht hat diesen Teil der Klage als „abgewiesen“ formuliert 
und Heinrich nun neun Zehntel der Kosten des Rechtsstreits (und nur ein Zehntel die Stadt) 
zuerkannt. Der Wert des Streitgegenstandes war mit 80 000 RM angesetzt worden, was die Höhe von 
Heinrichs Anwaltskosten erahnen lässt… 
=== 
 
Es ist jedoch erst der Anfang eines langen Weges juristischer Auseinandersetzungen über alle 
Instanzen zwischen Heinrich und der Stadt. Obwohl bereits im Januar 1933 die Anwälte der Stadt die 
Stadtoberen auf die Aussichtslosigkeit hinwiesen und einen Vergleich mit Heinrich anregten, kam 
dieser erst im März 1934 zustande. Nicht zuletzt deshalb, weil mittlerweile die Zeitungen die von 
ihnen recherchierten ca. 15.000 bis 26.000 RM Prozesskosten exklusive Anwaltskosten als massive 
Steuerverschwendungen anprangerten. Der Vergleich war dann mit einer allerdings nur noch 
befristeten Wiedereinstellung des Dr.-Ing. Kurt Heinrichs bis zum 31. März 1935 bei gleichem Gehalt 
wie im ursprünglichen Vertrag und der alten Amtsbezeichnung "Städtischer Baurat" verbunden. 

                                                           
1 An anderer Stelle wird der 25. September 1931 benannt. 
2 http://www.dl2swr.afu-wismar.de/historische-original-dokumente.html  


